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Erster Teil 

Darstellung und gesmiChtlim.e Entwicklung 
des Konkursvorremts des Fiskus 

!Erstes Kapitel 

Darstellung des KonkursvorredIts des Fiskus 

1. Die Bestimmungen der Konkursordnung 

Der § 61 der Konkursordnung vom 10. Februar 18771 bestimmt, daß 
die Forderungen der Reichsikasse, der Staatskassen und der Gemein-
den, sowie der Amts-, Kreis- und Provinzialverbände wegen öffent-
licher Abg.aben, welche im letzten J,ahre vor der Eröffnung des 
Verfahrens fällig ,geworden sind oder nach § 65 als fällig gelten, in 
Konkursfällen an zweiter Stelle innerhalb der Rangordnung des § 61 
Berücksichtigung finden, wobei es hierbei keinen Unterschied macht, 
ob der Steuerschuldner die Abgabe bereits vorschußweise zur Kasse 
entrichtet hat. 

2. Die Bestimmungen der Vergleichsordnung 

Dieses Vorrecht des Fiskus findet sich in der VergleichsOl:dnung2 

insoweit, als nach § 26 Abs.l Vgl.O. die Gläubiger, deren Forderungen 
im Konkurs ein Vorrecht genießen, nicht Vergleichsgläubiger sind. 
Der Unterschied zur Stellung des Fiskus im Konkursverfahren liegt 
also darin, daß im Konkursverfahren solche Forderungen des Fiskus 
zu .den Konkursforderungen gehören und nur insoweit eine Sonder-
stellung haben, als den Gläubigern wegen dieser Forderungen vor-
Clugsweise Befriedigung aus der Konkursmasse zuteil wird. Im Ver-
gleichsverfahren scheiden diese Forderungen als Vergleichsforderungen 
gänzlich aus3• Sie haben also im Ver.gleich überhaupt keine ver-
fahrensrechtliche Stellung4. Letztlich ist also dadurch die Stellung des 

1 In der Fassung der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 20. Mai 
1898 (RGBl. S.612) auf Grund des Gesetzes betreffend Änderungen der 
Konkursordnung vom 17. Mai 1898. 

l! Vom 26. Februar 1935 (RGBl. I S.321, Ber. S.356). 
3 Böhle-Stamschräder, Vergleichsordnung, 4. Aufl., München und Berlin 

1957, S.66. 
4 Kiesow, Kommentar zur Vergleichs ordnung, 2. Aufl., Mannheim-Berlin-

Leipzig 1928, S.117. 
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Fiskus noch mehr gefestigt, als der Gläubiger keinen verfahrens-
mäßigen Beschränkungen unterliegt. Dies ist auch beabsichtigt, was 
daraus ersichtlich wird, daß, anders als im Konkursverfahren, der 
Gläubiger bevorrechtigter Forderungen auch nicht durch einen Ver-
zicht auf das VorreclJ.t Vergleichsgläubiger werden k,ann5. 

1m Gegensatz zum überwiegenden Teil der Literatur und auch zu 
einer Entscheidung des Reichsgerichts6 steht Rieger7 auf dem Stand-
punkt, daß der § 25 Vgl.O. mit seiner Definition des Vergleichs-
~)äubigers kein unabdingbares Recht sei. Er hält einen Verzicht für 
möglich und führt die beachtlichen Argumente an, daß die Beteiligung 
des Fiskus am Verfahren durch einen Konkursantrag mit nachfolgen-
dem Zwangsvergleich erzwungen werden könne, und daß das Vorrecht 
nicht stärker in seiner verfahrensreclJ.tlichen Stellung sein dürfe als 
ein Absonderungsrecht. Darauf könne im Vergleich jederzeit verzichtet 
werden. Bei Wiürdigung dieser Argumente muß die derzeitige gesetz-
liche Regelung als unbefriedigend angesehen werden, denn es ist nicht 
einzusehen, warum bei einem Verzicht eines Vorrechtsgläubigers im 
Vergleich dieser Verzicht außerhalb des Verfahrens durch !Erlaß oder 
teilweisen Erlaß der Forderung erfolgen soll, wodurch dem Vorrechts-
gläubiger im Verfahren jeglich1e Einflußmö,glichkeitgenommen ist. 
Auch hier wäre im Zuge der Insolvenzrechtsreform eine Änderung am 
Platze. Der Annahme von Rie,ger, bei der derzeitigen gesetzlichen 
Regelung die Möglichkeit der Teilnahme ,eines ,auf das Vorrecht ver-
zichtenden Gläubig,ers am Vergleichsverfahren als gegeben anzusehen, 
wird allerdings nicht zuzustimmen sein, ergibt sich doch schon aus 
der amtlichen Begründung, daß die bevorrechtigten Gläubiger bewußt 
ausgeschlossen werden sollten8. 

3. Die Bestimmungen des Lastenausgleichsgesetzes 

~ Vermögensabgabe 

Schließlich hat das KonkursvorreclJ.t des Fiskus im Lasrenausgleichs-
gesetz9 teilweise eine Erweiterung, teilweise eine 'Einengung erfahren. 
Hinsichtlich der Vermögensabgabe erweitert § 63 Abs.2 LAG das Vor-

.; So auch Böhle-Stamschräder, a.a.O., S.63 u. 66; Kiesow, a.a.O., S.117; 
Jaeger, Lehrbuch des deutschen Konkursrechts, 8. Auf!., BerUn u. Leipzig 
1932, S. 223. 

6 RGZ 129, 228. 
7 Rieger, W., Beteiligung eines Vergleichsgläubigers an einem konkurs-

abwendenden oder konkursbeendenden Vergleich infolge Verzichtes auf das 
Vorrecht; in: Betriebsberater 1953, S. 786 ff. 

S Amtliche Begründung der Vergleichsordnung vom 26. Februar 1935; 
Deutsche Justiz 1935, S. 390. 

9 Gesetz über den Lastenausgleich vom 14. August 1952 (BGBl. 1952 I 
Nr. 34 S. 446). 
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recht auf die in den beiden letzten Jahren vor der Konkurseroffnung 
fällig gewordenen Viertoeljahresbeträge und beschränkt es auf die 
Summe von z.ehn weiteren Viertelj'ahresbeträgen (Nennbeträgen) der 
erst gemäß § 65 KO durch die Konkurseröffnung fällig gewordenen 
Vierteljahresbeträge, die gemäß § 63 Abs. 1 LAG in Höhe des Zeit-
werts (§ 77 LAG) Konkursforderung werden. 

b) Kreditgewinnabgabe 

Für die Kreditgewinnahgabe erweitert § 180 ,Abs.2 LAG das Vor-
recht auf die in den beiden letzten Jahren vor der Konkurseröffnung 
fällig g,ewordenen Vierteljahresbeträge und beschränkt es auf 10 v. H. 
der Abgabeschuld nach ihrem Stand vom 21. Juni 1948 von dem durch 
die Eröffnung des Konkursverfahrens fällig gewordenen Nennwoert der 
Abgabeschuld. 

~ Hypothekengewinnabgabe 

Ähnliche Vorschriften für die Hypothekengewinnabgabe kennt das 
Lastenausgleichsgesetz nicht. Dies mag in erster Linie daran lie.gen, 
daß die Hypothekengewinnabgabe "im Regelfall eine als dinglichoe 
Belastung ohne persönliche Schuld gestaltete öffentliche Last ist"lO. 
Daraus folgt, daß der Fiskus im Konkurs- und Vergleichsfalle vor-
wiegend die Stellung eines Absonderungsberechtigten gemäß § 47 KO 
einnimmt. Eine persönliche Hypothekengewinnabgabeschuld bestoeht 
nur in drei Fällen: 

a) für den Eigentümer g,emäß § 111 Abs.3 LAG hinsichtlich der wäh-
rend der Dauer seines lEigentums fälligen Leistungen, 

b) für den Eigentümer gemäß § 111 Abs.5 Ziff.2 LAG wenn er, um 
eine Entlassung von Grundstücken oder Grundstücksteilen zu er-
reichen, eine persönliche Abgabeverpflichtung ,eingegangen ist, und 

c) für den, der am 20. Juni 1948 Schuldner der umgestellten Reichs-
markverbindlichkeit war, gemäß § 118 Abs. 3 LAG in den Fällen, 
in denen das Grundstück zwischen dem 21. Juni 1948 und dem 
1. September 1952 veräußert wurde, ohne daß bereits nach dem 
Hypothekensicherungsgesetz Umstellungsgrundschulden entstanden 
waren. 

Für diese Fälle gibt es keine gesetzliche Regelung, die etwa dem 
§ 63 und 180 LAG vergleichbar wäre. So muß für die Fälle persön-
licher Hypothekengewinnahgabeschuld die grundlegende Bestimmung 
des § 61 Ziff. 2 KO eingreifen, d. h. es sind die volle Abgabeschuld 

10 Lange, Die persönliche Hypothekengewinnabgabeschuld im Konkurs 
und Vergleich, Rundschau für den Lastenausgleich 1956, S.323. 


